
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/1/11 7Ob758/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1979

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §122

Rechtssatz

Unter welchen Voraussetzungen eine Erbserklärung als in der vorgeschriebenen Form ausgestellt anzusehen gilt,

sodaß sie von den Gerichten anzunehmen ist, ist im Gesetz nicht eindeutig geregelt.
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